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1. aktueller Stand 
 
a) „weiße Ware“ – Elektro-Haushaltsgeräte 
 
Derzeit gibt es eine Pflichtkennzeichnung nur für  
- Haushaltsgroßgeräte (Kühlgeräte, Gefriergeräte und deren Kombinationen, Waschmaschinen, 
Wäschetrockner und deren Kombinationen (Waschtrockner) und Elektroherde. 
- Lampen für den Hausgebrauch und  
- Klimageräte.  
 
Diese Kennzeichnung beruht auf EU-Richtlinien, die in deutsches Recht umgesetzt wurden und 
umfasst im wesentlichen eine Nennung des Energieverbrauchs in absoluten Zahlen (zum Beispiel 
Kilowattstunden je Kilogramm Wäsche im Standardwaschprogramm bei Waschmaschinen) 
sowie eine Zuordnung des jeweiligen Geräts in eine von sieben Energieverbrauchsklassen („A“ = 
sehr gut bis „G“ = sehr schlecht). Die Einteilung dieser Klassen beruht auf dem Stand von vor 
etwa 10 Jahren, so dass die Kennzeichnung den Verbrauchern nur noch eine grobe Orientierung 
geben kann. Nur für Kühl- und Gefriergeräte wurde sie 2004 provisorisch (A+ und A++) dem 
Stand der Technik angepasst. 
 
Denn bei Kühlschränken war das EU-Label (A bis G) völlig veraltet. Die Klasse A bedeutet nicht, 
ein stromeffizientes Gerät zu kaufen. Neugeräte sollten mindestens die Kategorie A+, am besten 



A++ erfüllen. Ein neuer Trend relativiert derzeit die Aussagekraft des Labels. Es werden immer 
größere Kühlschränke angeboten und verkauft. So kann der Stromverbrauch bei Kühl-
Gefrierkombinationen von 137 kWh/a bis zu 202 kWh/a variieren, obwohl beide Geräte mit dem 
A++-Label ausgezeichnet sind. Die großen Geräte mögen dann relativ sparsam sein und ein 
gutes Label tragen, verbrauchen aber deutlich mehr als ein dem Bedarf möglicherweise 
angemesseneres Gerät.  
 
Anders stellt sich die Situation bei Wäschetrocknern dar. Hier ist das Label noch vergleichsweise 
aussagekräftig.  
Moderne Wäschetrockner sind bisher fast ausschließlich mit EU-Label C oder schlechter auf dem 
Markt. Das EU-Label A erreichen nur wenige Geräte mit einer besonderen Technik. Diese werden 
über Gas oder eine Wärmepumpe beheizt.  
 
Tabelle 1: Verteilung der Geräte auf die Energieklassen 

 
Die Tabelle zeigt, wie sich die lieferbaren Modelle der häufigsten Bauarten heute auf die 
Energieeffizienzklassen A++ bis G verteilen. Diese Übersicht verdeutlicht die unterschiedliche Bedeutung 
der Klasse A, je nach Geräteart. Bei Waschmaschinen gibt es fast nur noch Klasse A. Bei Kühlschränken 
ist Klasse A dagegen nicht mehr Stand der Technik. 
 
 
b) „graue Ware“ und „braune Ware“ – Büro- und Unterhaltungselektronik 
 
Für Büro- und Unterhaltungselektronik gilt das EU-Label nicht. 
Für Bürogeräte (Informations- und Kommunikationstechnik) gibt es auf EU-Ebene nur eine 
freiwillige Kennzeichnung durch die Übernahme des US-amerikanischen Energy-Star-
Programms. Diese Kennzeichnung besteht nur in der Aussage „energiesparend“ ohne Nennung 



von Werten. Die Anforderungen des Energy-Stars sind, gemessen an dem Stand der Technik, so 
schwach, dass er nicht als Qualitäts-, sondern allenfalls als Mindeststandard betrachtet werden 
kann.  
 
Das von der GEEA (Group for Energy Efficient Appliances) vergebene GEEA-Zeichen1 ist ebenfalls 
ein Zeichen mit der pauschalen Aussage „energiesparend“, ohne dass dem Kaufinteressierten 
Werte genannt werden – gegenüber dem Energy Star aber deutlich anspruchsvoller. Die 
Industrie unterstützt vor allem den Energy Star, der dadurch von den Kaufinteressierten häufig 
wahrgenommen wird, das GEEA-Zeichen taucht hingegen nur wenig in den Geschäften auf. 
Daneben gibt es, wenn auch für eine geringe Zahl an Gerätegruppen, den Blauen Engel, der 
inzwischen nicht mehr die Grenzwerte des Energy-Stars verwendet, sondern auf 
anspruchsvollere setzt. 
Auch bei der Unterhaltungselektronik gibt es keine Pflichtkennzeichnung, sondern nur eine 
freiwillige Kennzeichnung energiesparender Geräte – hier durch das GEEA-Zeichen. Der 
Schwerpunkt liegt hier oft auf dem stand-by-Verbrauch, während es für den Verbrauch im 
Betrieb für wichtige Gerätegruppen (z.B. Fernseher) keine Kriterien gibt.  
 
 
2. Bedeutung des EU-Labels 
 
Das Label ist veraltet. Dennoch ist das bekannteste Energieverbrauchslabel. Die Kombination aus 
einer leicht nachzuvollziehenden Einordnung, deren grafischer Darstellung und der Angabe des 
konkreten Verbrauchswerts sind vorbildlich für andere Verbrauchskennzeichnungen. Das Label 
ist bekannt und wird flächendeckend eingesetzt. Die unten dokumentierte Untersuchung des 
Fraunhofer Instituts zeigt, dass das Label einen realen Einfluss auf die Kaufentscheidung der 
Verbraucher hat, auch wenn bessere Geräte mehr kosten.  
Deshalb darf das Label nicht dadurch an Bedeutung verlieren, dass es für die Kunden oft keine 
Entscheidungshilfe mehr sein kann. Gerade weil das Label im Ansatz gut ist, muss es dringend 
aktualisiert werden. 
 
Tabelle 2: Bedeutung des EU-Labels für die Kaufentscheidung 
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1 Entspricht dem Label von der Gemeinschaft Energielabel Deutschland (GED) – GED-Label 



 
 
3. Überarbeitungsbedarf 
 
a) Anpassung an Stand der Technik 
Das Eurolabel mit seiner A-G Skala bedarf dringend der Überarbeitung. Es entspricht dem Stand 
von Mitte der 90er Jahre. Bei den Kühlgeräten muss die heutige A++ bis G-Skala nach A-E (neu) 
transponiert werden. Dabei müssen die Grenzen so gezogen werden, dass die weiter zu 
erwartende Entwicklung zu noch geringeren Verbrauchswerten als A++ nicht in absehbarer Zeit 
erneut zu einer wenig hilfreichen Konzentration auf die Kategorie A führt. 
Bei den Waschmaschinen sollte als erster Schritt die Energieeffizienz A nur noch für Geräte mit 
nicht mehr als 0,17 kWh/kg Stromverbrauch vergeben werden, um die heutige A-Ballung 
aufzulösen. 508 der 537 aktuell erfassten Waschmaschinen tragen heute das Schild mit der 
Energieeffizienzklasse A2. Derzeit kann das Label keine echte Entscheidungshilfe beim Kauf einer 
Waschmaschine geben. 
Als zweiter Schritt sollte eine Messmethode eingeführt werden, die nicht nur das 60°  
Baumwolle-Buntwäsche-Programm, sondern auch die inzwischen häufigeren 30°  und 40°  
Fein- und Buntwäscheprogramme einbezieht. Viele Waschmaschinen, die bei 60°  Buntwäsche 
sehr sparsam sind, sind dies in anderen Programmen nicht in gleicher Weise. Und bei 
Waschmaschinen sollte künftig auch die Spülwirkung gewürdigt werden, indem sie in die 
Bewertung der Waschwirkungsklasse einbezogen wird. Statt eines zusätzlichen Kriteriums wäre 
dann ein A für die Waschwirkung nur noch bei einer auch sehr guten Spülwirkung möglich. 
 
b) Dynamisierung der Kriterien 
In Bezug auf den Stromverbrauch sollten die Kriterien für das Label nach einer Aktualisierung 
nicht weiter starr bleiben. Denn dann wird sich in einigen Jahren erneut das Problem stellen, 
dass das Label von der technischen Entwicklung überrollt wird. Dann wird es erneut so sein, dass 
die Aussagekraft für die verschiedenen Geräte sehr unterschiedlich ist, was dem Nutzen und der 
Akzeptanz des Labels nicht förderlich ist. 
Deshalb sollten nicht erneut konkrete Verbrauchswerte als Grenzen festgeschrieben werden, 
sondern von vornherein geregelt sein, dass sich die Kriterien etwa in einem Jahres-Rhythmus  
automatisch aktualisieren. Dazu könnte dann festgelegt werden, dass die Klasse A immer den 
besten 10 bzw. 15 % der angebotenen Geräte entsprechen muss. Als Basis für die Aktualisierung 
werden jährlich die aktuellen Verbrauchswerte der angebotenen Geräte erfasst. Dies hat auch 
den Effekt, dass ein zusätzlicher Anreiz für die Gerätehersteller entsteht, sparsame Geräte zu 
entwickeln und anzubieten, damit sie in der besten Energieklasse vertreten sind.  
 
c) Ausweitung der Kennzeichnung  
Für die Bereiche Büro- und Unterhaltungselektronik fehlen verbindliche Label mit strengen 
Kriterien. Deshalb ist es wichtig, das im Prinzip bewährte EU-Label nicht nur zu aktualisieren 
und zu dynamisieren, sondern es auch auf möglichst viele Elektrogeräte auszudehnen. Dies ist 
nicht einfach, da es insbesondere im Computerbereich und bei der Unterhaltungselektronik eine 
sehr dynamische technische Entwicklung gibt. Aber das GEEA-Label zeigt, dass es möglich ist, 
auch für diese Bereiche Kriterien zu entwickeln und aktuell zu halten. Wichtig ist, dass 
insbesondere bei den Geräten der Unterhaltungselektronik auch ein niedriger stand-by-
Verbrauch Voraussetzung für eine gute Energieeffizienzklasse ist. Dies sollte in der Regel ein 
Wert von unter 1 Watt sein. 
 
 
                                                 
2 Klaus Michael (NEI Detmold), Neue Haushaltsgeräte kritisch betrachtet, Januar 2006 



4. Politische Situation 
 
a) Aktionsplan Energieeffizienz der EU-Kommission 
In der Folge des „Grünbuchs Energieeffizienz“, das sich noch bis Ende März in einem 
Konsultationsverfahren befindet, wird die Europäische Kommission in diesem Jahr einen 
Aktionsplan Energieeffizienz vorlegen, der "konkrete Maßnahmen" enthalten soll, wie das Ziel 
des Grünbuchs (-20% Energieverbrauch in den nächsten 20 Jahren) erreicht werden kann. 
Vor diesem Hintergrund hat der stellvertretende Leiter des Kabinetts von Energiekommissar 
AndrisPiebalgs, Christopher Jones, die Reaktionen der Regierungen der Mitgliedstaaten auf das 
Grünbuch als "enttäuschend" bezeichnet. Sie hätten keine neuen Ideen und seien auch wenig 
ambitioniert wenn es um effektive Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs geht. 
Als mögliche Inhalte des Aktionsplans nannte Jones unter anderem ein neues, konkreteres EU-
weites Label-System für Elektrogeräte. 
 
b) Deutsche Initiative für ein europäisches Top-Runner-Programm 
Eine wesentliche Dynamisierung der Kennzeichnung kann über den Top-Runner-Ansatz erreicht 
werden. Schon der letzte Bundestag hat einen Initiativantrag für ein europäisches Top-Runner-
Programm verabschiedet. Der Top-Runner-Ansatz zielt auf die Durchdringung des Marktes mit 
der energieeffizientesten Technologie. Er fördert den technischen Fortschritt und damit auch 
den Export, zwingt ausländische Anbieter zur Anpassung und vermeide so 
Wettbewerbsverzerrungen für inländische Anbieter. Als Teil der Energiepolitik bietet der Top-
Runner-Ansatz die Möglichkeit, neue Märkte für eine nachhaltige Politik zu öffnen und die 
Wettbewerbsfähigkeit eigener Produkte auf dem Weltmarkt zu verbessern.  
Auch im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung gibt es die Ankündigung, auf ein 
europäisches Top-Runner-Programm hinwirken zu wollen.  
 
c) Ökodesign-Richtlinie der EU 
Die Öko-Design-Richtlinie vom April 2005 ist eine Rahmenrichtlinie zur umweltgerechten 
Gestaltung von Energie-Verbrauchsgütern. Diese Richtlinie wird einen Rahmen definieren, unter 
dem die EU-Kommission Mindeststandards für die Umweltqualität von Haushaltsgeräten, 
Bürogeräten, Konsumelektronik aber auch für industrielle Verarbeitungsmaschinen festlegen 
muss. Dies umfasst nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch Gesichtspunkte wie die 
Reduzierung der Abfallmenge oder die Vermeidung gefährlicher Stoffe. Da es sich bei der 
Richtlinie um eine Rahmenrichtlinie handelt, muss sie bis zum Jahr 2007 weiter konkretisiert 
werden.  
Über diese Richtlinie wird es keine ambitionierte Kennzeichnung geben, aber es werden 
Mindeststandards für Elektrogeräte definiert. Dies könnte dazu führen, dass Geräte, die nicht 
dem Stand der Technik entsprechen (z.B Kühlschränke der Klasse B) vom Markt genommen 
werden.  
 
 
5. Forderungen des BUND 
 
Um effiziente Elektrogeräte am Markt durchzusetzen muss die Politik auf mehreren Feldern aktiv 
werden. Die Verbrauchs-Kennzeichnung von Elektrogeräten ist ein wichtiger Teil davon. Sie 
muss aktualisiert und auf möglichst viele Geräte ausgedehnt werden.  
Wichtig ist eine funktionierende Überwachung der Kennzeichnung. Derzeit ist dies völlig 
unzureichend und hat dazu geführt, dass nicht einmal die veraltete Kennzeichnung überall 
eingesetzt wird. 



Die Kennzeichnung muss auch dynamisiert werden. Sie muss sich dem technischen Fortschritt 
anpassen und die Hersteller motivieren, ihre Geräte zu verbessern. Dieser so genannte Top-
Runner-Ansatz, bei dem die Kennzeichnung dem Fortschritt bei den besten Geräten angepasst 
wird, muss möglichst schnell eingeführt werden. Dies muss verbunden werden mit einem 
wirksamen Ordnungsrecht. Dieses braucht Mindest-Effizienz-Standards, die erreicht werden 
müssen, damit ein Gerät verkauft werden darf. Überflüssige stand-by-Schaltungen sollten über 
diese Vorschriften verboten werden. Und sie müssen der technischen Entwicklung kontinuierlich 
angepasst werden.  
Ergänzend dazu ist es sinnvoll ein Markteinführungsprogramm für effiziente Geräte aufzulegen. 
Zwar rechnen sich effiziente Geräte auf Dauer durch die niedrigeren Stromkosten. Dennoch kann 
der höhere Einkaufspreis ein Problem sein. Deshalb sind hier finanzielle Anreize sinnvoll. 
 
Der BUND fordert: 

- Aktualisierung und Ausweitung der Verbrauchskennzeichnung. 
- Dynamisierung durch die Verwirklichung des Top-Runner-Ansatzes 
- Strenge ordnungsrechtliche Mindeststandards für Elektrogeräte 
- Verbot von überflüssigen stand-by-Schaltungen 
- ein Markteinführungsprogramm für stromeffiziente Geräte. 
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